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«!an abonnis b«y I. «. Schi in «ecn, und b?»

uUen Polwinîern. Z 52.

55P»^iDer neue Schweizerische Rrpubüümcr.

Herausgegeben von Usteri.

Montag, den 8 Juni igoi. Fünftes Quartal. Dm !?Praireal IX.

Gesetzgebender Rath, 22. April.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Finanzcommißion über

die Versteigerung der Natioiialgüter tin Cant. Ber».

Im Distrikt Seeland/
1?. 2 Manw. Rebe» im großen Bürgi, geschäzt Z5v,

vcrk, 70? / überl. ;55 Fr.
16. z Mannw. Reben / im Boden: gesch. zoo, ver-

kauft 515, überl. 215 Fr.
17. 6 Mailnw. Reben, alS der andere halbe Theil

von dem sogenannten Rein : gesch. 22;, verk. 140, min-

dergcl. 85 Fr.
18. ; Mannw. Nebe» die untere Büci : gesch i;o,

verk. loo, mindergel. 50 Fr.
19. Ei» Mannw. Rebe», das Stigrößli genannt:

gesch. Z7 1/2 verk. 25 mindergel. 12 1/2 Fr.
20. ; Mannw. Neben, das Clos genannt; geschäzt

500 verk. 982 isa überl. 482 i/s Fr.
21. ; Mannw. Nebe» das Schweinstück genannt:

gesch. 402- verk. 4>- 1/2, überl. 12 1/2 Fr.
22. Eine Halbrebcn von 2 Mannw. am Kappelen

Schleif: gesch. 150, verk. 150 Fr.
2;. Eine Haibreben von anderthalb Mannwerk am

Kappelen Schleif: gesch. 1,2 1/2 verk. 1,2 1/2 Fr.
24. Eine Haibreben von anderthalb Mannw. am

Kappelen Schleif: geschäzt r>2 1/2, verk. 1121/2 Fr.
25. Eine Haibreben von einem Mannw. am Kappe-

lcn Schicif: gesch. 7?, verk. 75 Fr.
as. Eine Haibreben von einem Mannwcrk: gesch.

112 1/2 verk. 112 i/a Fr.
27. Eine Haibreben von 2 Mamv. im Weingarten :

gesch. 400 verk. 400 Fr.
28. Eine Halbrcben von 2 Mamv. im Weingarten:

gofch. 400, verkauft 400 Fr.

29. Eine Halbreben von 4 Mannwerk im Wejngar-
ten : gesch. 812 1/2, verk. 1260 2 1/2, überl. 447 1/2 Fr.
Hier ist ein Schreibfehler. Das höchste Gebot war 50»
und gibt also 1262 l/2 Fr., welche Summe sowohl hier
als bey dem Rapport der Verw. Kammer zu bemerken
seyn wird.

;o. Eine Haldrebcn von 2 Mnnw. im Weingarten:
zesch. 400, verkauft 400 Fr.

z i. Eine Haibreben von 2 Manw. im Weingarten:
gesch. 400, vcrk. 400 Fr.

Z2. Eine Haldreben von 4 z/8 Mnw. in der Funte-
len: gesch.200,verk. ; 15, überlöst 115 Fr.

z z. Eine Halbrcben von 1 5/8 Manw. in der Fnn«
tclcn: gesch. 62 1/2 vcrk. 62 1/2 Fr.

Z4. Eine Halbreben von 2 Manw. in der Funtclen:
gesch. 75, verk. 125, überl. 50 Fr.

Z5. Eine Haibreben von einem Mannw. hinter den

Häusern : gesch. 125, vcrk. 125 Fr.
z6. Eine Halbrcben von einem Mannw. hinter den

Häusern : gesch. 125, vcrk. 205, überl. 80 Fr.
z?. Eine Halbreben von 2 Mannw. hinter den Hau«

sern: gesch. 500, verk. 515, überl. 15 Fr
Das lczte Stück Haibreben von 1 i/z Mannw., daS

nur 12 1/2 Fr. gegolten, wird zur Ratifikation nicht vor«

geschlagen.,

Güter im Neucnbur g i schen gelegen.
1. Auf dem Gestlcr eine Alp vor 50 Haupt Somme,

rung, vormals zum Schloß Friensberg gehörig : gesch.

IZ2ZO, 27500, überl. 14250 Fr.i
2. Auf dem Gestlcr eine Alp von 5; Haupt Somme-

rung, vormals zum Schloß St. Iohansen gehörig : ge»

schäzt 10500, vcrk. 19250, überl. 8750 Fr.
Beyder dieser Alpen Veräußerung wird von der Fi»

nanzcommißion angerathcn.



— is8 —

D» Decretsvorschlag der dem B-Wild von Erlangen
Ap"îhcker in Jsserlen, das helvetische Bürgerrecht er-

theilt, wird in Berathung genommen, und hierauf zum
Dccrcl in folgender 'Abfassung erhoben»

1. Dem B. Ioh. Christ. Wild von Erlangen ist eine

Jahresfrist zugegeben, um sich irgend ein helvetisches
Ortsdürgerrechl zu erwerben.

2. Kann er inner dieser Zeit dem Voll; Rath den Besitz

eines solchen Ortsbürgerrchets beweisen so soll ihm
das helvetische Bürgerrecht ertheilt seyn und von
dein Vollz. Räch ei» Naturalisationsbrief ausgefer-

tigt werden.

(Die Erwägungsgnmde des Décréts S.S. 74.)
Die Crimiiialgesetzgeblingscommißlvn erstattet einen

neuen Bericht über den Gesetzvorschlag der die Bezahlung
der Gefängnißkostcn von Seite srcygesprochenec Ange--

klagter belüft, der für z Tage auf den Canzleyltsch gc-

legt w!?d.

Die Petitioneneommißion berichtet über folgenden Ge-

genstand :
Die Gemeinde Fond im Distrikt Stässis begehrt einen

Theil ihrer Gcmeindgüter zu theilen. Wird au die Fi-
nanzcommiZion gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und au die Crimi-
nalgesetzgcb. Evmmißivn gewiesen:

B. Gesetzgeber! Ioh. Abraham Dalphin von Pran-
gins im C. Leinan, Rebmann in Sadey nahe bey dieser

Gemeinde, wurde den 29. Weium. :L--o durch den

obersten Gerichtshof wegen Ucberschreitung des

MLN inculpat-r tuteise, indem er durch eine» Flinte!!-
schiiß einen fränkischen Solhat ans dem Gut seines Lehn-

besitzers tbdteie, zu einer - Hajährigeu Slockhausstrasse

verurtheilt. Schon mehrere male hat der B. Lemane,

Besitzer des GutS, welches obiger Dalphin anbauet,

dringend um die Begnadigung seines Lehenmanns a:>-

gesucht, aborder Vollz. Rath fand nicht süc gut, bey

Ihnen auf Entsprechung diests Ansuchens auzulrageu.

Jezt glaubt er, da? der Gerechtigkeit ein Gxnügc gcsche-

hon und daß dasjenige, was in der Handlung des Dai-
xhin tadelhasl war, qemgsam durch eine zehenmonat-

liehe Emsperrung gebüßt st», und folglich ladet Sie B.
Gesetzgeber der Vollz. Ralh ein, folgende Puncte in Be-
drachme g zu ziehen.

1. Daß der Procedur und dem Urtheil stlbstem zu-

ftssge Dalphin lediglich auf gewaltsame Anreizung hin,

sein Gewehr losgeschossen daß er aus das Geschrey seiner

Ehefra» welche von Soldaten, die seine Kirschbäume

verwüsteten /, durcheincn Slemwurf zu Vsdrii geworssen

worden, sich bewaffnet hat und herbey geeilt ist, um sie

gegen Beschimpfungen und Mißhandlungen zu verthei»

digen, daß er erst alsdann Feuer gegeben hat, als ihn
räuberische Soldaten mit Worten und mit der Spitze
ihrer Bajonette gereizt halten.

2. Daß den Erklärungen der Mnnizjpalität von
Prangins zufolge, Dalphin und sti» Weib mehrcremal
von fränkischen Traincurs beschimpft worden, und daß

Zeitlimständc »nd Localiläle» sie gehindert haben, Ge-
rcehligkett zu erhalten.

z. Daß der Unlerstatlhalter des Orts sich vergeblich

verwende! hat, die Entdeckung und Bestrafung einiger
fränkischer Soldaten zu bewirken < welche schon vorhin
auf die Gattin des Dalphin geschossen hatte».

4. Daß das Gefühl des Dalphins bey den verschiede-

ncn Beleidigungen, die er erlitten, und besonders bey dem

Anblik seines Weibes, welches in dem Anzcnblck, wo es

sein Eigenthum vertheidigte, mißhandelt wurde, vereint

mit der Gefahr in der er sich stlbsten befand, einiger-
Massen seine Handlung entschuldigen kann.

5. Daß das ehrenvolle Zeugniß derMunizipaUtät von

Prangins über die Moralität des Daiphins und die

Menschlichkeit und Großmuth womit er die fränkischen

bey ihm einquarlirten Soldaten behandelt hat, beweist,
daß dieser Mann nichts weniger als lasterhaft war.

6. Daß wenn die Gerichte von der Strenge des Ge-
sttzcs nicht haben abweichen können es an der Regierung
stehe zu gestatten, daß diests Gesetz von der Billigkeit ge»

mildert werde.

Aus diesen Erwägungen sichlägt Ihnen B. Gesetzgeber

der Vollz. Ralh vor, dem Ioh. Abr. Dalphin die Nach-
lassung der dritthalbjährigen Stockhausstrafe, zu we!«

cher or verfällt worden zu bewilligen.

Am 2;. und 24. April waren keine Sitzmigeü.,

Gesetzgebender Rath, 25. April.
Präsident: Bonder flue.

Nach Behandlung eines Gegenstandes, der einswcc,

lcn nicht bekannt gemacht werden soll, räth die Constitti»

tionScommlßio» zu einer Botschaft an den Voll;. Rath,
das Kehaltsbegehren tes B. Brunner von Bavsta'l be-

treffend welche für z Tage austen Canzleytisch gelegt

wird.
Die Fmanzcommißion erstattet folgenden Bericht, de?

für z. Tagp auf den Canzleytisch gelegt wird p



-
Bericht über die Versteigerung der

N a l i o n a l g ü t e r i ni Canton Linth>

Distrikt R a pì> erschw yl.

Faktorcy - Haus zu Bàch sey baufällig und habe bis

izt der Nation nichts eingetragen: gelch. Z200, verkauft

Z2ll>, über!. 10 Fr.
Distrikt Schanis.

Die Herren Wiese bey Macht von 5000 Kl. Stroh.

riech: geich. 1280/verk.-280 Fr.
Die kleinere Herren Nachwiese bey Uznacht von Klast.

»2zo:gesch. 680 / verk. -o---, überl. zzoFr.
(Die Forts, folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Hirtenbrief.

Johann Baptista Odet, Von Gottes und des

heiligen Apostolischen Stuhls Gnaden Bischof von

Lausanne, Fürst vom Heiligen Römischen Reiche

u. s. w.

An alle ehrwürdige Dechanten, Prioren, Pfarrhcrrn,

Vikare und Capeilane, und an alle Geistliche des

Kirchsprcngels von Lausanne.

Wir können nicht umhin, Vielgeliebte Brüder, Euch

die lebhafteste Zufriedenheit für die Folgsamkeit zu be-

zeugen, mit welcher Ihr unsern Hirtenbrief vom 2y.

Merz >8--- aufgenommen habt und für den Eifer, mit

welchem Ihr demselben nachgekommen seyd. Ihr habt

unsern guten Gesinnungen Gerechtigkeit wiedeefahren

lassen: Ihr habt daraus ersehen, daß uns die Liede

znr Ordnung und tas aufrichtige Verlange», die Kir-
chenzuchl zn erhalten und sie in allen Theilen, in den n

sie nachgelassen halte, wiederherzustellen, beseelte; daß

wir um dem geistlichen Stande alle die Achtung wieder

zu verschaffen, deren er zur Erzielung des Guten be-

darf, uns nicht mit einer innern Frömmigkeit begnüg-

ten, sondern daß wir ste durch Worte, Umgang und

selbst in der Kleidung gcoffenbaret wissen wollten.

Em stlchcs Vorhaben konnte nun freylich den an-

maßitchen Weisen dieser Zeit so w nig gefallen, als

denen, die sich nur in der Verwirrung hervorzuthun

vermögen und deren Vortheil daher erheischt, baß sie

die Ausgelassenheit mit der Fvevheit vermengen. Auch

war unsir Hirtenbrief kaum erschienen, als ste die Ge-

lcgenheit, welche ihnen einig: öffentliche Blätter dar-

boren, bemizteu, denselben auf d»e unanständigste

Werfe anzugreifen.

Nach ihnen sollten die Geistlichen nicht nur ihre

Schriften, sondern selbst die evangelischen Kanzeln mit
philosophischen Ideen entweihen; sie sollten sich durch

Nachahmung aller lächerlichen Trachten und Uebungen

dieser Zeit herabwürdigen. Nach ihnen sollte alles,
was zur guten Ordnung gehört, zum geistlichen An-

stand, zur Ehrfurcht für die Gesetze und Gebote der

Kirche, ohne Schonung preisgegeben und lächerlich

gemacht werden.

So behandeln uns diejenigen, welche vorgeben, und

zwar nach Philosophenweise vorgeben, die Grundsätze

aller Gottesdienste zu ehren. Ihr seyd darüber mir
Unwillen erfüllt, vielgeliebte Brüder, und vielleicht er-

warten einige unter Euch, die einem Gefühl, daS die

Religion nicht billigt, zu sehr nachgeben, daß wir Ge-

nuglhuung foderu werden. Nein, vielgeliebte Brüder,

»ach dem Beyspiel unsers göttlichen Lehrers werden

wir solchen üblen Behandlungen nur Gedull enigmen-

steilen, allzugluchlich für ihn z» dulden. Wir sind

überzeugt, in den Augen jedes rechtschaffenen Maun. S

gerechtfertigt zu seyn. W-r wünschen stldst, und es

ist der Zweck dicftö Sendschreibens, daß niemand zn

unsrer Vertheidigung die Feder ergreife. Wir Hessen viel»

mehr, daß Ihr, indem Ihr sehet, was wir vey der

Erfüllung unsrer Pchchten zu leiden haben, desto geneig,

ter seyn werdet, alles, was euch schweres bey Ausu»

bung Eueres heiligen Amtes aufstoßen mochte, Sem

besser mit jener Vcrläuguimg, zu der die Religion unS

stärkt und mit jenem Muth, mit welchem dir Hàiii-
gen des Christenthums beseelen zu ertragen; daß Ihr
zur Ehre der Religion, nur noch geueigtcr seyn werdet?

unserm Hirtenbrief nachzuleben, und daß Ihr endlich,

indem Ihr mit doppeltem Eifer für die Erhaltung ebew

dieser Religion beten werdet, auch mit vrr:opvche>x

Anstrengung und Wachsantt il für ehre Neu heit und

Vollständigkeit sorgen werdet, um sie den Nachkomme,,

fi> zu übcrliesir-n, wir wir sie von nu sirn Vorfahren

halten hà'n.
Froybinch den 3. Tèay -80-.

Johann Baptista-,
Bischof von Lausanne,

Kleine Schriften.
compenckio àico clegll seveàer.u Leurré in s.ux?NS

àU' epoca.eleà Feuclsmazrone cketta Irk crest lins
si prêtants ere.

lâoriavs ckss êvênemeas arrives à I-agamo st

rêxuPis ers la proclamation etc la liberté MM »
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